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fd^ott fût ben fommenben SBlnter p erroartenbe ganj»
jährige glugbauer einzelner Sinten ein brlngenbe! 93e*

bürfni! geworben ift. 2lu<h roerben bte namentlich an
©amitagen unb ©onntagen begreiflichen Klagen über
einen ungenügenben iReftaurationlbetrteb oerftummen, fo
balb ber Neubau bem Schieb übergeben fein roirb. Sie
Sauarbeiten foßen fo geförbert werben, baß bie Sienfi»
rünmli^feiten unb bie Sogi! womöglich fc^on auf 1.

Januar 1927 bepgen roexben fönnen; jebenfafll roirb
bal neue ©tationlgebäube mit ber erften SBieberbelebung
bei Suftoexfehrl im grühjahr in aßen Sellen betriebe
fähig fein.

hieben btefen baulichen ©rroetterungen, bie bem glug»
plat} Safel ben legten ©haraîter etneS ^3rooiforiumë
nehmen roexben unb ben an ihn gefiellten 2lnforberungen
aller Soxaulficht nach auf manche Sah*® htnaul p ge=

nügen oetmögen, roirb ba! ©ternenfelb auf ben îom»
menben SBinter hl" nun auch mit einer 9<ia<htlanbung!=
einrichtung aulgerüftet. Glicht nur bte ©ntroictlnng ber
9îachtfur!jïûge, burcf) bie ber jettliche Sorteil bei Suft»
oerîehrl erft doH aulgenfit}t werben îann, fonbern fc|on
unoermeibltche gelegentliche Serfpätungen ber Sagesturfe
namentlich roährenb bei SBlnterl machen eine berartige
roirffame unb poerläffige ißlahbeleu^tunglanlage not»

roenbig. ©nblidÉ) fei noch bewerft, baß nach gertigftel»
lung aß biefer ©rroetterungen für bal Sublifum, ^a!
ben glugplaibetrieb oerfolgen möchte, ohne zugleich bem

neuen ßieftaurationlbetrieb ppfprecf)en, bicht neben bem

neuen ©roßhangar ein befonberer 3ufchauerraum p=
gänglich gemalt wirb, ber einen freien lleberblicf über
bal ganje glugfelb gefiattet. (Salier 9iadE)r.)

Ueber aie Umidwung$t)flicbt bei Söhnen

von Setriebsitibfibcra, aie gelegentlich im
Betriebe mitarbeiten nnä nicht einmal äer

Schule entlassen sind.
(ZaO Ser Jahresbericht ber ©chroeij. llnfafloetfiche»

runglanfialt bringt unter bem Sitel „9JecE)tfpredhung bei
©ibgenöffifchen Serftdherunglgerichtel" ben nachfolgenben
gafl pr Kenntnil, ber auch fö* unfere Serhältniffe oon
nicht p oerfennenber Sebeutung ift. Ser Script fagt:

®ie 2lbgrenpng bel Kcetfel ber oerficherten ^etfonen
berührt ein'Urteil betreffenb einen fdplpflichtigen, 1372»

jährigen ©oßn bei Setrtebltnhaberl. $rn legten 3ahre§»
beriet (©. 2) mürbe auf bte ©dfjroierigfetten ht^gemiefen,
bie mit ber 2lnroentmng bei reoibterten Ülrt. 25 bet Ser»

orbnung I oerbunben ftnb. Ser gafl, auf ben fi<h jenes
Urteil bejieht, jeigt in braftifcher 2Betfe bal Unbefrte-
bigenbe an ber heutigen Sage. ®er betreffenbe Knabe
rourbe oon feinem Sater in ben fchulfreten ©iunben unb
roährenb ber ©chulfetien p Arbeiten fetnel Seltiebel
(Sanbroirtfchaft, oerbunben mit Kiel» unb ©anbaulbeu»
tung), inlbefonbere pm Sranlport oon Kiel beigejogen.
SBährenb ber gerten mar btefe 9Jiithilfe eine ziemlich

rege; ber Knabe ftanb morgenl früh auf- fütterte unb

putße bte Sfeïbe» fuhr mit bem leeren Sßagen pr KteS»

aulbeutunglfieße unb führte Kiel unb ©anb nach gaufe
ober p einzelnen Abnehmern. 2lnläßlich einer folgen
guhre mährenb ber gerien oerunfaßte er, inbem er unter
ben SSBagen geriet, mobei ihm etn Sein abgefahren mürbe.
Ser Unfaß rourbe ber Slnftalt — ber oorher oon ber
Setätignng bei ©chnljungen im oäterlichen Setrtebe nichts
befannt gegeben roorben mar — gemelbet. ©te lehnte
bte ©ntfchäbigung ab, ba nah ihrer luffäffung biefer
1372jährige Knabe nicht p ben Irbeitern ober Inge»
fteßten bel Setriebel p jählen mar. ©te hielt fi<h babei

an bie ermähnte Seftimmung bei Irt. 25 ber Serorb»

nung I, nach welcher bei einem gamiliengliebe bel Se»

trteblinhaberl, bal roeber im ooraul all Arbeiter übet

Ingefteßter gemelbet morben ift, nodh eine ©ntfdfjäbiguttiJ
bejieht, bie auf bte ©igenfchaft eine! Irbeiterl ober 2flt'

gefteflten fdjließen lägt, biefe ©igenfchaft ooraulfeßt, bafi

bie Sefdhäftigung im Setrieb eine regelmäßige ift. Segtere

Soraulfetpng mar nicht erfüßt, ba bte Irbeitlletftunfl
oöflig oon ber bem ©chulfnaben pr Setfügung fiehenbe"
fchulfreten $eit abhtng. Oberbiel fah bie Infialt in bet

fraglichen Säiigfett im elterlichen Setrteb eine folche, bie

ohne weitere! bem ftnblichen Ibhängigfettloerhättn^
entfprang unb eine 9tut)barma<hung ber häuslichen 20-

beitlfraft für bte ©Item bebeutete, wie man fie, gltm'
lidhermeife nodh manchenortl, namentlich auch in lanb'

mirtfchafttichen Setrteben finbet, ohne baß babei webet

auf ber einen nodh ber anbern ©ette auch "ur int etil'

ferntefien ber ©cbanfe einel Irbeitloerhältntffel not'

hanben märe. Ser Infialt ift e! benu auch nie etnge'

faßen, folche im elterlichen Setrtebe roährenb ber fdßuO

freien 3eit tätige ©chultlnber all Arbeiter ober ingt'
fteßte pr S^ämienphlung hetanjujiehen. ©tu berartige»

Infinnen hätte roohl auch aßgemetne Ablehnung, ja @nt'

rüfiung hemorgerufen.
Sal ©ibgenöfftfdhe Serftcherunglgeridht h^t ft<h

©tanbpunfte ber Slnfialt nicht angef^loffen. ©I hat
namen! be! ©cïjuljungen oon beffen Sater eingereicht®

Klage gutgeheißen, inbem e! biefen Knaben jebenfaßl P
bte 3«tt feiner Setätigung roährenb ber gerien all 20'

better be! oäterlichen Setriebe! erflärte. 3n ber Urteil
begrünbnng wirb noch aulgeführt, baß bem UmftatP
ber Serroanbtfchaft in bepg auf bte grage ber 2lrbeitO*
eigenfdhaft unb bamit bei Serfichertfeinl nicht bie g®'

tingfte Sebeutung pfomme, unb baß fidh bähet bie SO'
orbnungltätigfeit, rote jte in 2lrt. 25 ber Serorbnung '

mit ginftdht auf bie gäße ber Serroanbtfchaft pm Sc
trtebltnhaber entroicEelt roorben ift, im ©runbe genomtne"
all öberfläffig erroeife, menn fie andh bem begreiflich^
Sefireben entfprungen fein möge, geroiffen ©dhroteïig'
leiten, bie ftch in biefen gäßen bei ber gefifteßung bO

Kretfel ber oerftcherten Sstfonen ergeben, p begegne"-

Strafe wegen Zuwiderhandlungen gegen den

Jfrtike! 64 de$ Unfalige$eue$ (CobnerKlärungf
und Cohnlistenführung).

(Za.) ©I ift barauf aufmerffam p machen, baß in leijtO

3ett, feitenl ber ©erichte eine bebeutenb fhätfere ißraji»
für gäße oon Sïâmienbetrug eingeführt roorben iß.
Jahresbericht ber ©dhroetj. Ünfaßoerftdherunglanftalt f"
bal 3ahï 1925 fdjrelbt barüber:

3fm Jahresberichte für 1924 (©. 14) hatte bie ®j'
teïtion Sebenfen gegen bie Slilbe ber ©trafen geäußO''
bie oon ben ©erichten in fraffen gäßen bei ißrämO"'
betrüge! oerhättgt würben. 3m Seridhtljahre ift
tnfofern eine Söenbung eingetreten, all in einigen K""'
tonen p erheblieh fdhärferen ©trafen gegriffen t»«"" '

tnlbefonbere andh p ©efängnilftrafen in Setblnbui'jj
mit ©elbbußen. 3"" Segrünbnng bei Übergänge^ Î

einer fdhärferen ^raji! rourbe beifpiellroeife oom jûïw
rifchen Dbergeridfit aulgeführt, baß ber 2lnreij pr ^mtenhinterjtehung faum nachhaltig unterbrücft roertj '

wenn ber in 3Iu!ftcht ßehenbe retf)t§u)ibrige Sortetl! »

îeinem Serhältni! p ber angebrohten Suße ftehe. ® '

roiffenlofe 2lrbeitgeber ließen ftch in bicfem gaße
ben fraglichen SJadhenfchaften nicht abhalten. ©I 0%
fehle fic| baher, ftet! bann p ber härteren ©trafart 7
greifen, roenn ba! Sergehen nicht all etn geringfügig
exfdheine. 3« 2lnroenbung biefe! ©runbfahel ftnb ®

fängnilßrafen bi! p einem Slonat oerhängt roötb^
Sa e§ [ich bei ber SrSmtenhlnterjtehung um ein '
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schon für den kommenden Winter zu erwartende ganz-
jährige Flugdauer einzelner Linien ein dringendes Be-
dürfnis geworden ist. Auch werden die namentlich an
Samstagen und Sonntagen begreiflichen Klagen über
einen ungenügenden Restaurationsbetrieb verstummen, so-

bald der Neubau dem Betrieb übergeben sein wird. Die
Bauarbeiten sollen so gefördert werden, daß die Dienst-
räumlichkeiten und die Logis womöglich schon auf 1.

Januar 1927 bezogen werden können; jedenfalls wird
das neue Stationsgebäude mit der ersten Wiederbelebung
des Luftverkehrs im Frühjahr in allen Teilen betriebs-
fähig sein.

Neben diesen baulichen Erweiterungen, die dem Flug-
platz Basel den letzten Charakter eines Provisoriums
nehmen werden und den an ihn gestellten Anforderungen
aller Voraussicht nach auf manche Jahre hinaus zu ge-
nügen vermögen, wird das Sternenfeld auf den kom-
wenden Winter hin nun auch mit einer Nachtlandungs-
einrichtung ausgerüstet. Nicht nur die Entwicklung der
Nachtkursflüge, durch die der zeitliche Vorteil des Luft-
Verkehrs erst voll ausgenützt werden kann, sondern schon

unvermeidliche gelegentliche Verspätungen der Tageskurse
namentlich während des Winters machen eine derartige
wirksame und zuverlässige Platzbeleuchtungsanlage not-
wendig. Endlich sei noch bemerkt, daß nach Fertigste!-
lung all dieser Erweiterungen für das Publikum, das
den Flugplatzbetrieb verfolgen möchte, ohne zugleich dem

neuen Restaurationsbetrieb zuzusprechen, dicht neben dem

neuen Großhangar ein besonderer Zuschauerraum zu-
gänglich gemacht wird, der einen freien Ueberblick über
das ganze Flugfeld gestattet. (Basler Nachr.)

Ueber Sie UersicherungspMcht bei Söbnen

von Ketriebsinbsberü. Sie gelegen« im
verriebe mitarbeiten «nS nicht einmal Ser

Schule entlassen sinS.
(Au.) Der Jahresbericht der Schweiz. Unfallversiche-

rungsanstalt bringt unter dem Titel „Rechtsprechung des

Eidgenössischen Versicherungsgerichtes" den nachfolgenden
Fall zur Kenntnis, der auch für unsere Verhältnisse von
nicht zu verkennender Bedeutung ist. Der Bericht sagt:

Die Abgrenzung des Kreises der versicherten Personen
berührt ein"Urteil betreffend einen schulpflichtigen, 13'/Z-
jährigen Sohn des Betriebsinhabers. Im letzten Jahres-
bericht (S. 2) wurde auf die Schwierigkeiten hingewiesen,
die mit der Anwendung des revidierten Art. 25 der Ver-
ordnung I verbunden sind. Der Fall, auf den sich jenes
Urteil bezieht, zeigt in drastischer Weise das Unbefrie-
digende an der heutigen Lage. Der betreffende Knabe
wurde von seinem Vater in den schulfreien Stunden und
während der Schulferten zu Arbeiten seines Betriebes
(Landwirtschaft, verbunden mit Kies- und Sandausbeu-
tung), insbesondere zum Transport von Kies beigezogen.

Während der Ferien war diese Mithilfe eine ziemlich

rege; der Knabe stand morgens früh auf. fütterte und

putzte die Pferde, fuhr mit dem leeren Wagen zur Kies-
ausbeutungsstelle und führte Kies und Sand nach Hause
oder zu einzelnen Abnehmern. Anläßlich einer solchen

Fuhre während der Ferien verunfallte er, indem er unter
den Wagen geriet, wobei ihm ein Bein abgefahren wurde.
Der Unfall wurde der Anstalt — der vorher von der
Betätigung des Schuljungen im väterlichen Betriebe nichts
bekannt gegeben worden war — gemeldet. Sie lehnte
die Entschädigung ab. da nach ihrer Auffassung dieser

13'/2jährige Knabe nicht zu den Arbeitern oder Auge-
stellten des Betriebes zu zählen war. Sie hielt sich dabei

an die erwähnte Bestimmung des Art. 25 der Verord-
nung I, nach welcher bei einem Familiengliede des Be-

triebsinhabers, das weder im voraus als Arbeiter oder

Angestellter gemeldet worden ist, noch eine Entschädigung
bezieht, die auf die Eigenschaft eines Arbeiters oder An-

gestellten schließen läßt, diese Eigenschaft voraussetzt, daß

die Beschäftigung im Betrieb eine regelmäßige ist. Letztere

Voraussetzung war nicht erfüllt, da die Arbeitsleistung
völlig von der dem Schulknaben zur Verfügung stehenden

schulfreien Zeit abhing. Überdies sah die Anstalt in der

fraglichen Tätigkeit im elterlichen Betrieb eine solche, die

ohne weiteres dem kindlichen Abhängigkeitsverhältnis
entsprang und eine Nutzbarmachung der häuslichen Ar-

beitskraft für die Eltern bedeutete, wie man sie, glück-

licherweise noch manchenorts, namentlich auch in land-

wirtschaftlichen Betrieden findet, ohne daß dabei weder

auf der einen noch der andern Seite auch nur im ent-

ferntesten der Gedanke eines Arbeitsverhältnisses vor-

Handen wäre. Der Anstalt ist es denn auch nie einge-

fallen, solche im elterlichen Betriebe während der schm-

freien Zeit tätige Schulkinder als Arbeiter oder Ange-

stellte zur Prämienzahlung heranzuziehen. Ein derartiges

Ansinnen hätte wohl auch allgemeine Ablehnung, ja Ent-

rüstung hervorgerufen.
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat sich den'

Standpunkte der Anstalt nicht angeschlossen. Es hat die

namens des Schuljungen von dessen Vater eingereichte

Klage gutgeheißen, indem es diesen Knaben jedenfalls M
die Zeit seiner Betätigung während der Ferien als Ar-

better des väterlichen Betriebes erklärte. In der Urteils-

begründung wird noch ausgeführt, daß dem Umstände
der Verwandtschaft in bezug auf die Frage der Arbeiter-
eigenschaft und damit des Versichertseins nicht die ge-

ringste Bedeutung zukomme, und daß sich daher die Ver-

ordnungstätigkeit, wie sie in Art. 25 der Verordnung t

mit Hinsicht auf die Fälle der Verwandtschaft zum Be-

triebsinhaber entwickelt worden ist, im Grunde genomme"
als überflüssig erweise, wenn sie auch dem begreifliche"
Bestreben entsprungen sein möge, gewissen Schwierig-
keiten, die sich in diesen Fällen bei der Feststellung de"

Kreises der versicherten Personen ergeben, zu begegne"'

Strafe wegen AuwiSerftanälungen gegen Sen

Artikel S4 Ses Untaligeseues (colmerklärunge»
uns LodnlistenMrung).

(Au.) Es ist darauf aufmerksam zu machen, daß in letztes

Zeit, seitens der Gerichte eine bedeutend schärfere Prak'e
für Fälle von Prämienbetrug eingeführt worden ist.
Jahresbericht der Schweiz. Unfallversicherungsanstalt s"^

das Jahr 1925 schreibt darüber:
Im Jahresberichte für 1924 (S. 14) hatte die D"

rektion Bedenken gegen die Milde der Strafen geäuß"^'
die von den Gerichten in krassen Fällen des Prämie"'
betruges verhängt wurden. Im Berichtsjahre ist n""

insofern eine Wendung eingetreten, als in einigen Ka"'
tonen zu erheblich schärferen Strafen gegriffen wur"^
insbesondere auch zu Gefängnisstrafen in Verbinde"-
mit Geldbußen. Zur Begründung des Überganges Z

einer schärferen Praxis wurde beispielsweise vom zürHf
rischen Obergericht ausgeführt, daß der Anreiz zur P""'
mienhinterziehung kaum nachhaltig unterdrückt wer"'
wenn der in Aussicht stehende rechtswidrige Vorteil '

keinem Verhältnis zu der angedrohten Buße stehe. ^ '

wissenlose Arbeitgeber ließen sich in diesem Falle
den fraglichen Machenschaften nicht abhalten. Es
fehle sich daher, stets dann zu der härteren Strafart s,

greifen, wenn das Vergehen nicht als ein gertngfüM '
erscheine. In Anwendung dieses Grundsatzes sind
fängnisstrafen bis zu einem Monat verhängt worde/
Da es sich bei der Prämienhinterziehung um ein n""-
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^unbeSfirafredht ju ahnbenbeS ©etift hanbelt, ift bie ©e=

">%urig beS bebtngten ©traferlaffeS auSgefdfjloffen.
3m Qntereffe ber geroiffeuhaften ißrämtenzahler ift

jW hoffen, bajj biefe neue ^jSrayiS mannen ißrämlen*
'ujulbner, ber eS bisset mit ben SohnerEtärungen nicht
^ genau genommen bat, aufrütteln unb ganz aflgemeln

geroiffenbafteren ©tfüEung fetner finanjteHen ^Sfïid^ten
Menüber ber Serficherung oeranlaffen mirb.

SlefcungSfottfor*
©te Anroenbung beS ArbeitSprinzipS im £>anbels=

"titerridbt bäcfte ami) unfere Sefer tntereffieren, nicht
"ur, tueil jablretcbe 9&îeiftexëfôf)ne unb ©ölpe oon 3"=
Mieuten unb Architeften böbere £>anbelSf<hulen befugen,
lonbern roetl bamit für bte Eommerzieflen SilbungSaro
galten etroaS ähnliches gezeigt mirb, roie man eS an ben
Wnbroerftichen fd^on längft fennt. 3fi bod) ber SBetE*

"nterricht an ben SerufSfchulen in oielfadher Sezleljung
f"%eftaltet roorben ; manche Anftalten befiben ja eigent*
Me Sehrroerfftätten. SBir Eönnen natürlich nur eine
mtje ©fizze geben, tnbem mir für SähereS auf baS eben
^fäjlenene Such oon |janbelSfchuIreftor ©. Sernet*)
Mtoeifen, in roeldbem er ein reid&eS ©atfadljenmaterial
bietet.

©le päbagogifche Söiffenfchafi oerfteht unter bem

Jiebung§fontor einen auf bem ArbeitSprtnzip berubenben,
Mlicbft an bie ©efdfpftSprajiS anlebnenben, bie oer*
^ebenen £)anbelS= unb Kontorfächer jufammenfaffenben
atiterricbt mit möglichft felbftänbiger Setätigung ber
Müter, ju bem 3roecEe, bem ©ctfüter ©elegenheit p
Men, bte inneren unb äußeren 3ufam*«enhänge ber oer*
'Mebenen fpanbelSfäcger ju erfaffen, bte einzeln erroor--
Men hanbelSmiffenfcfafilichen Kenntntffe ju oetEnüpfen
M Zu oertiefen, p gefd^äfttid^em ©enEen anpregen unb
Mnifdlje Wertigkeiten p förbern.

Sür bte faufmännifdben gortbilbungSfchu»
ift freiließ biefe ©ache meniger aftueE. 3n ber

Mtt>etj man pmeift ein llebungSfontor auf biefer
Muiftufe für übetflüffig, roeil bie gortbilbungSfdhüter
JMn mitten in ber S^fi§ ftünben. dagegen ift eS für

® fteiüaffigen gortbilbungSfchulen non Defterrelch fd^on
" aller gorm burchgeführt unb neueftenS für bte Se=
JMfcljuIen oon Serlln als pläfftg erElärt morben. —

oiel größerer SÜBid^tigJeit ift eS für bie Stufe ber
"Meren fianbelSfchule (in ber beutfcljen ©chroetz
M als EantonaIe|)anbelSfdhuIen bezeichnet). £>ter fällt bem

^»ngsEontor bte Aufgabe p, baS in ben oerfchiebenen
PMern ermorbene theoretifc|e 2Biffen pm Können roer=
J" Zu laffen. ffeettidt) Eann bie ooEftänbige SermirEtichung
bit * Aufgabe eigentlich nur oom 3üMe* UebungSEontor
Rauptet raerben. Çter bilbet jebe Klaffe eine fingierte
t^oia, meldte einen regen Srlefroeehfel mit roirEltchen
PPbel§häufetn unb Sanfen unterhält. ©te Schüler be=

tj9P gleich Sehlingen aEe oorEommenben Sureauar*
roobei ihnen möglidhfte ©elbftänbigEeit gelaffen

bph Settung liegt felbftoerftanbttcE) in ben §an=

öl, Me§ praEtifch erfahrenen §anbel§lehrer§, ber p=
guter ißäbagoge fein mu§. ®tefe ©tnridhtung

çj fidh in 3ö^M fehr gut beroafrt, mofüt ba§ Su^
^

® gwfje 3lnphl 3^ogoif|e enthält oon ©chulmännern,
(j. Meuten unb namentlidh oon ehemaligen ©dhülern, bie

'te hohe ©teEungen beEletben.

">eIfA ^ ausgebaut ftnb bie ©djulEontore audh an ben

to
Men Ecoles supérieures de Commerce, ebenfo an

^^en auëlänbifdgen Sehranftalten. 3e mehr bie §an=

bent gteiebnamigen 83ucb „®a§ Uebunggfotitor" ooti
SBernet, SReftor ber fantonateti ©anbelSfdjute, 3ûri<^<

8 @^ulthe^&®o.,3üridh, 160 Seiten, SßreiJ §r. 2.70.

SiSGEREI- UND HOLZ - BEARBEITUNGSMASCHINEN
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belêfdfjulen bem Seben btenen moEen, je näher bie £>an=

beBIehrer ber i|3roji§ flehen, um fo ftärEer mirb audh
ber ©ebanEe be§ Uebung§Eontor§ al§ eine treffliche
Sorbereitung auf bte fpätere Seruf§täligEeit betont. ®le
ausgezeichnete ©tubie SernetS mirb baju beitragen, bem
UebungSEontor ba ben EBeg zu bahnen, mo eS noch nicht
ober nur in einer ungenügenben gorm beEannt ift.

H. ßss.

Uolkwirtscfeaft.
®ie Kommiffion Deê ©tänberateS ffir bie t»4ctr=

nationale îlrteltêïonfereni oerhanbelte über bie Serein*
barung betreffenb bte ©letchbehanblung einheimifcher
unb auSlänbifcher Arbeitnehmer bei @ntfdhä
bigung aus Anlaf oon SetriebSunfalten, ©ie
^älfte ber Kommiffion ftimmte ber ©rmädhtigung beS

SunbeSrateS p, mit einzelnen Staaten bezügliche Ser*
einbarungen zu treffen; bie anbere fpälfte empfiehlt bte

Streichung biefer Seftimrnung, roeil foldfe ©onberoer»
einbarungen bem Parlament zur ©enehmigung zu unter*
breiten feien.

öerbaWUwm*.
|>eimatfchng'2:agutt0 in Safel. 3n ben dauern

ber alten Sïî^einftabt haben fich ©amStag unb Sonntag
bte Abgeorbneten ber ©chroeizerifchen Sereinigung für
|jeimatfdbuh zum ztuau^gfi^u SEale befammelt. Am
©amStagnachmittag rourbe im ©afé ©pih bie ©ele*
giertenoerfammlung unter ber Seitung beS Ob*
manneS ©r. ©erharb Sörlin abgehalten, in ihrem
SJEittelpunEt ftanb etne aEgemebte ©iSEuffion über bte

heutigen 3iele unb SDBege beS ÇeimatfdhuheS. §err Ardhi*
teEt ©dheier aus ©t. ©allen hielt ba§ einleitenbe

Seferat. ©er Çeimatfchuh h®t tu ben zwei ©ezennien
feines SefiehenS mandhe Aufgabe zu einem guten @nbe

gebracht; babei Eonnte eS nicht ausbleiben, bafj oon oer*
fchtebenen Seiten hsï KritiE erfolgte, bte jeboch meiftenS
unberechtigt mar. ©te AuSfprache zeigte, bajj bte Eriti»

fdhen Ausführungen einen fiarEen SBtberhaE gefunben
hatten, bafj aber bte Sereinigung heute noch burcljauS
im Sinne ihrer feinerzeit aufgefteEten ©runbfähe arbeitet.
3metfadh ift ihr 3iel: einmal gilt eS, baS Überlieferte
ZU roahren unb anberfeitS fich unit ben oerfchtebenen
gorberungen auSetnanberzufehen, beren Serüctfidhtigung
unfer techntfdfjeS 3eitaWer forbert.

3ur ©eneraloerfammlung fanb ft<h ©onntag--
oormittag eine ftattlidje Sltitglieberfdhar im „Stauen
©aale" ber SEuftermeffe ein. Sadh einem furzen ©röff»
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Aundesftrafrecht zu ahndendes Delikt handelt, ist die Ge-
Währung des bedingten Straferlasses ausgeschlossen.

Im Interesse der gewissenhaften Prämtenzahler ist
îu hoffen, daß diese neue Praxis manchen Prämien-
Schuldner, der es bisher mit den Lohnerklärungen nicht
iU genau genommen hat, aufrütteln und ganz allgemein
öur gewissenhafteren Erfüllung seiner finanziellen Pflichten
Tegenüber der Versicherung veranlassen wird.

Das Aebungskontor.
Die Anwendung des Arbeitsprinzips im Handels-

unterricht dürfte auch unsere Leser interessieren, nicht
Nur. weil zahlreiche Meisterssöhne und Söhne von In-
àieuren und Architekten höhere Handelsschulen besuchen,
wndern weil damit für die kommerziellen Bildungsan-
nalten etwas ähnliches gezeigt wird, wie man es an den
handwerklichen schon längst kennt. Ist doch der Werk-
Unterricht an den Berufsschulen in vielfacher Beziehung
Ausgestaltet worden; manche Anstalten besitzen ja eigent-
Uche Lehrwerkstätten. Wir können natürlich nur eine
mrze Skizze geben, indem wir für Näheres auf das eben
^schtenene Buch von Handelsschulrektor T. Bernet*)
verweisen, in welchem er ein reiches Tatsachenmaterial
bietet.

Die pädagogische Wissenschaft versteht unter dem
llebungskontor einen auf dem Arbeitsprinzip beruhenden,
'Unlichst an die Geschäftspraxis anlehnenden, die ver-
Hiedenen Handels- und Kontorfächer zusammenfassenden
Unterricht mit möglichst selbständiger Betätigung der
Schüler, zu dem Zwecke, dem Schüler Gelegenheit zu
Aben, die inneren und äußeren Zusammenhänge der ver-
Medenen Handelsfächer zu erfassen, die einzeln erwor-
benen handelswissenschaftlichen Kenntnisse zu verknüpfen
Uud zu vertiefen, zu geschäftlichem Denken anzuregen und
Uchnische Fertigkeiten zu fördern.

Für die kaufmännischen Fortbildungsschu-
ist freilich diese Sache weniger aktuell. In der

Schweiz hält man zumeist ein Uebungskontor auf dieser
Aulstufe für überflüssig, weil die Fortbildungsschüler
chvn mitten in der Praxis stünden. Dagegen ist es für

freiklassigen Fortbildungsschulen von Oesterreich schon
"aller Form durchgeführt und neuestens für die Be-
^schulen von Berlin als zulässig erklärt worden. —
A". viel größerer Wichtigkeit ist es für die Stufe der
HAeren Handelsschule (in der deutschen Schweiz
Zk als kantonale Handelsschulen bezeichnet). Hier fällt dem
?>»ungskontor die Aufgabe zu, das in den verschiedenen
flachern erworbene theoretische Wissen zum Können wer-
A Zu lassen. Freilich kann die vollständige Verwirklichung
b/A Aufgabe eigentlich nur vom Zürcher Uebungskontor

hauptet werden. Hier bildet jede Klasse eine fingierte
flflma, welche einen regen Briefwechsel mit wirklichen
Handelshäusern und Banken unterhält. Die Schüler be-
Agen gleich Lehrlingen alle vorkommenden Bureauar-
Aen, wobei ihnen möglichste Selbständigkeit gelassen

d?» îûe Leitung liegt selbstverständlich in den Hän-
Anes praktisch erfahrenen Handelslehrers, der zu-

(.A ein guter Pädagoge sein muß. Diese Einrichtung
A stch in Zürich sehr gut bewährt, wofür das Buch
A große Anzahl Zeugnisse enthält von Schulmännern,
k?, t

"ten und namentlich von ehemaligen Schülern, die
e hohe Stellungen bekleiden,

h .^ehr gut ausgebaut sind die Schulkontore auch an den
Aichen écoles superieures äe Lvmmeree, ebenso an
Achen ausländischen Lehranstalten. Je mehr die Han-

Th/ Aach dem gleichnamigen Buch „Das Uebungskontor" von
Phil Bernet, Rektor der kantonalen Handelsschule, Zürich,

'ag SchulthestàCo., Zürich,160 Seiten. Preis Fr. 2.70.
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delsschulen dem Leben dienen wollen, je näher die Han-
delslehrer der Praxis stehen, um so stärker wird auch
der Gedanke des Uebungskontors als eine treffliche
Vorbereitung auf die spätere Berufstätigkeit betont. Die
ausgezeichnete Studie Bernets wird dazu beitragen, dem
Uebungskontor da den Weg zu bahnen, wo es noch nicht
oder nur in einer ungenügenden Form bekannt ist.

U. à
Die Kommission des Ständerates für die inter-

nationale Brbeitskonferenz verhandelte über die Verein-
barung betreffend die Gleichbehandlung einheimischer
und ausländischer Arbeitnehmer bei Entschä-
digung aus Anlaß von Betriebsunfällen. Die
Hälfte der Kommission stimmte der Ermächtigung des
Bundesrates zu, mit einzelnen Staaten bezügliche Ver-
einbarungen zu treffen; die andere Hälfte empfiehlt die

Streichung dieser Bestimmung, weil solche Sonderver-
einbarungen dem Parlament zur Genehmigung zu unter-
breiten seien.

Mbssswm».
Heimatschutz-Tagung in Basel. In den Mauern

der alten Rheinstadt haben sich Samstag und Sonntag
die Abgeordneten der Schweizerischen Vereinigung für
Heimatschutz zum zwanzigsten Male besammelt. Am
Samstagnachmittag wurde im Cafe Spitz die Dele-
giertenversammlung unter der Leitung des Ob-
mannes Dr. Gerhard Börlin abgehalten, in ihrem
Mittelpunkt stand eine allgemeine Diskussion über die

heutigen Ziele und Wege des Heimatschutzes. Herr Archi-
tekt Scheier aus St. Gallen hielt das einleitende

Referat. Der Heimatschutz hat in den zwei Dezennien
seines Bestehens manche Aufgabe zu einem guten Ende
gebracht; dabei konnte es nicht ausbleiben, daß von ver-
schiedenen Seiten her Kritik erfolgte, die jedoch meistens
unberechtigt war. Die Aussprache zeigte, daß die kriti-
scheu Ausführungen einen starken Widerhall gefunden
hatten, daß aber die Vereinigung heute noch durchaus
im Sinne ihrer seinerzeit aufgestellten Grundsätze arbeitet.
Zweifach ist ihr Ziel: einmal gilt es, das Überlieferte
zu wahren und anderseits sich mit den verschiedenen
Forderungen auseinanderzusetzen, deren Berücksichtigung
unser technisches Zeitalter fordert.

Zur Generalversammlung fand sich Sonntag-
vormittag eine stattliche Mitgliederschar im „Blauen
Saale" der Mustermesse ein. Nach einem kurzen Eröff-
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